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Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der durch die starken Regenfälle und da-
mit verbundenen Überschwemmungen Ende Juli 2017 verursachten Schäden in Nieder-
sachsen 

Durch die massiven Regenfälle Ende Juli 2017 und die damit verbundenen Überschwem-

mungen (Hochwasser) sind in weiten Teilen Süd-Niedersachens beträchtliche Schäden 

entstanden. Die Beseitigung dieser Schäden wird bei vielen Steuerpflichtigen zu erheb-

lichen finanziellen Belastungen führen. Es erscheint daher angebracht, den Geschädig-

ten durch steuerliche Maßnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten entgegenzukom-

men und auf die steuerlichen Hilfsmaßnahmen durch Presseveröffentlichungen, Aus-

hang im Finanzamt oder in anderer geeigneter Weise hinzuweisen. 

1. Stundungs- und Vollstreckungsmaßnahmen sowie Anpassung der Vorauszahlun-

gen 

1.1. Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Steuerpflichti-

gen können bis zum 30. November 2017 unter Darlegung ihrer Verhältnisse An-

träge auf Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig wer-

denden Steuern des Bundes und des Landes sowie Anträge auf Anpassung der 

Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer und Körperschaftsteuer stellen. 

Diese Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die ent-

standenen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können. Bei der 

Nachprüfung der Voraussetzungen für Stundungen sind keine strengen Anfor-

derungen zu stellen. Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann in der Regel 

verzichtet werden. § 222 Sätze 3 und 4 AO bleiben unberührt. 
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1.2. Anträge auf Stundung der nach dem 30. November 2017 fälligen Steuern sowie 

Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen sind besonders zu begründen. 

1.3. Wird dem Finanzamt aufgrund Mitteilung des Vollstreckungsschuldners oder auf 

andere Weise bekannt, dass der Vollstreckungsschuldner unmittelbar und nicht 

unerheblich betroffen ist, soll bis zum 30. November 2017 von Vollstreckungs-

maßnahmen bei allen rückständigen oder bis zu diesem Zeitpunkt fällig werden-

den Steuern im Sinne der Tz. 1.1 abgesehen werden. In den betreffenden Fällen 

sind die im Zeitraum vom 25. Juli 2017 bis zum 30. November 2017 verwirkten 

Säumniszuschläge für diese Steuern zum 30. November 2017 zu erlassen. Die Fi-

nanzämter können den Erlass durch Allgemeinverfügung (§ 118 Satz 2 AO) re-

geln. 

1.4. Für die mittelbar Betroffenen gelten die allgemeinen Grundsätze. 

2. Nachweis steuerbegünstigter Zuwendungen 

2.1 Für den Nachweis der Zuwendungen, die bis zum 30. November 2017 zur Hilfe in 

Katastrophenfällen auf ein für den Katastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto 

einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts, einer inländischen 

öffentlichen Dienststelle oder eines inländischen amtlich anerkannten Verbandes 

der freien Wohlfahrtspflege einschließlich seiner Mitgliedsorganisationen einge-

zahlt oder bis zur Einrichtung des Sonderkontos auf ein anderes Konto der ge-

nannten Zuwendungsempfänger geleistet werden, genügt der Bareinzahlungs-

beleg oder die Buchungsbestätigung (z. B. Kontoauszug oder Lastschrifteinzugs-

beleg) eines Kreditinstitutes oder der PC-Ausdruck bei Online-Banking. Wird die 

Zuwendung über ein als Treuhandkonto geführtes Konto eines Dritten auf eines 

der genannten Sonderkonten geleistet, genügt als Nachweis der Bareinzahlungs-

beleg oder die Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des Zuwendenden zu-

sammen mit einer Kopie des Barzahlungsbelegs oder der Buchungsbestätigung 

des Kreditinstituts des Dritten. 

2.2 Bei Zuwendungen zur Hilfe in Katastrophenfällen, die bis zum 30. November 

2017 über ein Konto eines Dritten an eine inländische juristische Person des öf-

fentlichen Rechts, eine inländische öffentliche Dienststelle oder eine nach § 5 

Abs. 1 Nr. 9 KStG steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-

gensmasse geleistet werden, genügt als Nachweis die auf den jeweiligen Spender 

ausgestellte Zuwendungsbestätigung des Zuwendungsempfängers, wenn das 

Konto des Dritten als Treuhandkonto geführt wurde, die Spenden von dort an 

den Zuwendungsempfänger weitergeleitet wurden und diesem eine Liste mit 
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den einzelnen Spendern und ihrem jeweiligen Anteil an der Spendensumme 

übergeben wurde. 

3. Verlust von Buchführungsunterlagen 

 Sind unmittelbar durch das Hochwasser Buchführungsunterlagen und sonstige 

Aufzeichnungen vernichtet worden oder verloren gegangen, so sind hieraus 

steuerlich keine nachteiligen Folgerungen zu ziehen. 

4. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Lohnsteuer 

4.1. Gemeinsame Regelungen für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewer-

bebetrieb und selbständiger Arbeit 

4.1.1 Sonderabschreibungen beim Wiederaufbau von Betriebsgebäuden 

Soweit es sich bei den Aufwendungen zum Wiederaufbau ganz oder zum Teil 

zerstörter Gebäude (Ersatzherstellung) nicht um Erhaltungsaufwand handelt 

(vgl. Tz. 4.1.7), können auf Antrag im Wirtschaftsjahr der Fertigstellung und in 

den beiden folgenden Wirtschaftsjahren (Begünstigungszeitraum) von den Her-

stellungs- oder Wiederherstellungskosten Sonderabschreibungen bis zu insge-

samt 30 Prozent vorgenommen werden. Die AfA nach § 7 Abs. 4 EStG ist dabei 

nach der vor dem Schadensereignis maßgeblichen Bemessungsgrundlage, gemin-

dert um eine etwa aus Anlass des Schadens vorgenommene Teilwertabschrei-

bung oder Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung und erhöht um die Wie-

derherstellungskosten, zu berechnen. Nach Ablauf des Begünstigungszeitraums 

ist die AfA vom Restwert zu bemessen (vgl. § 7a Abs. 9 EStG, R 7a Abs. 9 EStR). 

4.1.2 Sonderabschreibungen bei Ersatzbeschaffung beweglicher Anlagegüter 

Bei beweglichen Anlagegütern, die als Ersatz für vernichtete oder verloren ge-

gangene bewegliche Anlagegüter angeschafft oder hergestellt worden sind, 

können auf Antrag im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung und in 

den beiden folgenden Wirtschaftsjahren (Begünstigungszeitraum) Sonderab-

schreibungen bis zu insgesamt 50 Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten vorgenommen werden. Nach Ablauf des Begünstigungszeitraumes ist die 

AfA nach dem Restwert und der Restnutzungsdauer zu bemessen (§ 7a Abs. 9 

EStG, R 7a Abs. 10 EStR). 

4.1.3 Im Übrigen sind für die Sonderabschreibungen nach Tz. 4.1.1 und Tz. 4.1.2 die 

gemeinsamen Vorschriften für Sonderabschreibungen nach § 7a Abs. 1, 2 und 

Abs. 4 bis 8 EStG anzuwenden. 
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Die Sonderabschreibungen nach Tz. 4.1.1 und 4.1.2 können nur in Anspruch ge-

nommen werden, wenn mit der Ersatzherstellung oder Ersatzbeschaffung bis 

zum Ablauf des dritten dem Wirtschaftsjahr des schädigenden Ereignisses folgen-

den Wirtschaftsjahres begonnen wurde. 

4.1.4 Bildung von Rücklagen 

Für die Ersatzbeschaffung unbeweglicher und beweglicher Anlagegüter kann 

auf Antrag in besonders begründeten Ausnahmefällen in Wirtschaftsjahren vor 

dem Wirtschaftsjahr der Ersatzherstellung (Tz. 4.1.1) bzw. Ersatzbeschaffung (Tz. 

4.1.2) die Bildung einer Rücklage zugelassen werden. Solche Ausnahmefälle kön-

nen vorliegen bei außergewöhnlich hohen Teilherstellungskosten oder Anzah-

lungen oder wenn die Zulassung von Sonderabschreibungen nicht ausreicht, um 

die Finanzierung der Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden zu sichern. Die 

Rücklage darf zusammen 30 Prozent (Tz. 4.1.1) bzw. 50 Prozent (Tz. 4.1.2) der 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Ersatzwirtschaftsgüter nicht überstei-

gen. 

Die Rücklage ist gewinnerhöhend aufzulösen, sobald und soweit für die Wirt-

schaftsgüter, deren Finanzierung die Rücklage erleichtern soll, Sonderabschrei-

bungen vorgenommen werden können, bei beweglichen Wirtschaftsgütern spä-

testens am Schluss des ersten Wirtschaftsjahres, das nach der in Tz. 4.1.3 genann-

ten Frist endet, und bei Baumaßnahmen spätestens am Schluss des vierten auf 

den Beginn der Baumaßnahme (Tz. 4.1.3 Abs. 2) folgenden Wirtschaftsjahres. 

 Die Grundsätze von R 6.5 Abs. 4 und R 6.6 Abs. 7 EStR sind anzuwenden. 

4.1.5 Die Gewinnminderung durch Sonderabschreibungen und Bildung von Rücklagen 

darf insgesamt höchstens 600.000 € betragen; sie darf in keinem Jahr 200.000 € 

übersteigen. Höhere Sonderabschreibungen und Rücklagen können mit Zustim-

mung des Bundesministeriums der Finanzen im Einzelfall zugelassen werden, 

wenn sie bei erheblichen Schäden zur Milderung der eingetretenen Notlage er-

forderlich erscheinen. Satz 1 gilt nicht für Rücklagen, die nach R 6.5 Abs. 4 bzw. 

R 6.6 EStR gebildet werden. 

4.1.6 Werden für die in den Tz. 4.1.1 bis 4.1.3 genannten Schäden Entschädigungen, 

insbesondere auf Grund einer Versicherung, gewährt und werden stille Reserven 

nach R 6.6 EStR übertragen, so sind die nach diesem Erlass zulässigen Sonderab-

schreibungen und Rücklagen für die Ersatzwirtschaftsgüter nach ihren Anschaf-
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fungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Entschädigungen, zu bemes-

sen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn Zuschüsse gemäß R 6.5 Abs. 2 EStR er-

folgsneutral behandelt werden. 

4.1.7 Wiederherstellung beschädigter Betriebsgebäude und beschädigter beweglicher 

Anlagegüter 

Aufwendungen für die Wiederherstellung beschädigter Betriebsgebäude und 

beschädigter beweglicher Anlagegüter können ohne nähere Prüfung als Erhal-

tungsaufwand anerkannt werden, wenn mit der Wiederherstellung innerhalb 

von drei Jahren nach dem schädigenden Ereignis begonnen wurde und die bis-

herigen Buchwerte fortgeführt werden. Das gilt bei Gebäuden nur, wenn die 

Aufwendungen 70.000 € nicht übersteigen; dabei ist von den gesamten Aufwen-

dungen auszugehen, auch wenn diese teilweise durch Entschädigung gedeckt 

sind. Höhere Aufwendungen können bei Gebäuden nach Prüfung des Einzelfalls 

ebenso als Erhaltungsaufwendungen anerkannt werden. 

Der Abzug als Erhaltungsaufwand kommt nur insoweit in Betracht, als die Auf-

wendungen des Steuerpflichtigen die Entschädigungen übersteigen und der 

Steuerpflichtige wegen des Schadens keine Absetzung für außergewöhnliche 

technische oder wirtschaftliche Absetzungen vornimmt. 

4.1.8 Beseitigung von Hochwasserschäden am Grund und Boden 

Die Aufwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden am Grund und Bo-

den können sofort als Betriebsausgaben abgezogen werden. Das Gleiche gilt für 

Aufwendungen zur Wiederherstellung von Hofbefestigungen und Wirtschafts-

wegen, wenn der bisherige Buchwert beibehalten wird. 

4.1.9 Besondere Maßnahmen bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 

Erhaltungsaufwand im Sinne der Tzn. 4.1.7, 4.1.8 und 4.2.2 größeren Umfangs 

kann auf Antrag gleichmäßig auf 2 bis 5 Jahre verteilt werden. 

4.2. Sonderregelungen für die Landwirtschaft 

4.2.1 Behandlung von Versicherungsleistungen bei Ernte- oder Ertragsausfällen 

Bei Landwirten, deren Gewinn gemäß § 13a EStG in der Fassung des Gesetzes 

vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417) ermittelt wird, kann die auf den Gewinn 

der landwirtschaftlichen Nutzung (§ 13a Abs. 4 EStG) und die auf den Gewinn 

der Sondernutzungen (§ 13a Abs. 6 Satz 1 und 2 EStG) entfallende Einkommens-

teuer ganz oder zum Teil erlassen werden, soweit durch das Schadensereignis 



 

Seite 6 von 9 Seite(n) 

Ertragsausfälle eingetreten sind und keine Ansprüche aus Versicherungsleistun-

gen bestehen. 

Versicherungsleistungen für Ernteausfälle von einjährigen Kulturen oder Dauer-

kulturen infolge des Starkregens bzw. Hochwassers können bei buchführenden 

Landwirten aus Billigkeitsgründen bilanzmäßig so behandelt werden, dass die 

steuerlichen Auswirkungen erst in dem Wirtschaftsjahr eintreten, in dem die ver-

nichtete oder geschädigte Ernte angefallen wäre. In der Schlussbilanz des Wirt-

schaftsjahres, in dem der Schaden eingetreten ist, kann in diesen Fällen in Höhe 

des Entschädigungsanspruches oder in Höhe der bereits geleisteten Entschädi-

gungen eine steuerfreie Rücklage gebildet werden. Die Rücklage ist in dem auf 

das Wirtschaftsjahr der Bildung folgenden Wirtschaftsjahr erfolgswirksam aufzu-

lösen. Diese Regelung kommt nicht in Betracht, wenn der Versicherungsfall im 

gleichen Wirtschaftsjahr eingetreten ist, in dem auch die Ernte angefallen wäre. 

Bei Landwirten mit Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG ist sinngemäß zu ver-

fahren. 

4.2.2 Wiederanpflanzung zerstörter Dauerkulturen 

 Die Aufwendungen für die Herrichtung und Wiederanpflanzungen zerstörter 

Anlagen können ohne nähere Prüfung als sofort abziehbare Betriebsausgaben 

behandelt werden, wenn der bisherige Buchwert beibehalten wird. 

4.3. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

4.3.1 Beim Wiederaufbau von ganz oder teilweise zerstörten Gebäuden gilt die für 

Betriebsgrundstücke nach Tzn. 4.1.1, 4.1.3 und 4.1.5 getroffene Regelung ent-

sprechend. Die Regelung in Tz. 4.1.5 bezieht sich auf alle einem Steuerpflichtigen 

zuzurechnenden Objekte. 

4.3.2 Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an Gebäuden und am Grund 

und Boden können ohne nähere Nachprüfung als Erhaltungsaufwand behandelt 

werden, wenn sie den Betrag von 70.000 € nicht übersteigen; dabei ist von den 

gesamten Aufwendungen auszugehen, auch wenn diese teilweise durch Entschä-

digungen gedeckt sind. Der Abzug als Erhaltungsaufwand kommt nur insoweit 

in Betracht, als die Aufwendungen des Steuerpflichtigen die Entschädigungen 

übersteigen und der Steuerpflichtige wegen des Schadens keine Absetzung für 

außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung vornimmt. Auf-

wendungen größeren Umfangs können gleichmäßig auf 2 bis 5 Jahre verteilt 
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werden. Zur Berücksichtigung von Schäden an der eigengenutzten Wohnung im 

eigenen Haus vgl. Tz. 4.5. 

4.3.3 Die vorstehenden Regelungen gelten nur für die Wiederherstellung von Gebäu-

den und die Beseitigung von Schäden am Grund und Boden, wenn mit der Maß-

nahme bis zum Ablauf des dritten Kalenderjahres nach dem schädigenden Ereig-

nis begonnen wurde. 

4.4. Lohnsteuer 

4.4.1 Unterstützung an Arbeitnehmer 

Beihilfen und Unterstützungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer können 

nach R 3.11 LStR steuerfrei sein. R 3.11 Abs. 2 LStR ist auf Unterstützungen, die 

hochwassergeschädigte Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber erhalten, mit fol-

gender Maßgabe anzuwenden: 

- die in R 3.11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 LStR genannten Voraussetzungen brau-

chen nicht vorzuliegen, 

- die Unterstützungen sind bis zu einem Betrag von 600 € je Kalenderjahr steu-

erfrei. Der 600 € übersteigende Betrag gehört nicht zum steuerpflichtigen 

Arbeitslohn, wenn unter Berücksichtigung der Einkommens- und Familien-

verhältnisse des Arbeitnehmers ein besonderer Notfall vorliegt. Im Allgemei-

nen kann bei vom Unwetter/Hochwasser betroffenen Arbeitnehmern von ei-

nem besonderen Notfall ausgegangen werden. 

Auf Unterstützungen, die in Form von sonst steuerpflichtigen Zinsvorteilen oder 

in Form von Zinszuschüssen gewährt werden, ist die vorstehende Regelung eben-

falls anzuwenden. Zinszuschüsse und Zinsvorteile bei Darlehen, die zur Beseiti-

gung von Schäden aus dem Unwetter/Hochwasser aufgenommen worden sind, 

sind deshalb ebenfalls nach R 3.11 Abs. 2 LStR steuerfrei, und zwar während der 

gesamten Laufzeit des Darlehens. Voraussetzung hierfür ist, dass das Darlehen 

die Schadenshöhe nicht übersteigt. Bei längerfristigen Darlehen sind Zinszu-

schüsse und Zinsvorteile insgesamt nur bis zu einem Betrag in Höhe des Schadens 

steuerfrei. 

Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 4 Abs. 2 Nr. 4 

Satz 1 LStDV); dabei ist auch zu dokumentieren, dass der die Leistung empfan-

gende Arbeitnehmer durch das Unwetter/Hochwasser zu Schaden gekommen ist. 
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4.4.2 Arbeitslohnspende 

Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns oder 

auf Teile eines angesammelten Wertguthabens 

a) zugunsten einer Beihilfe des Arbeitgebers an vom Hochwasser betroffene 

Arbeitnehmer des Unternehmens (Nummer 1) oder 

b) zugunsten einer Zahlung des Arbeitgebers auf ein Spendenkonto einer spen-

denempfangsberechtigten Einrichtung im Sinne des § 10b Abs. 1 EStG, 

bleiben diese Lohnteile bei der Feststellung des steuerpflichtigen Arbeitslohns 

außer Ansatz, wenn der Arbeitgeber die Verwendungsauflage erfüllt und dies 

dokumentiert. 

Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 4 

Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 LStDV). Auf die Aufzeichnung kann verzichtet werden, wenn 

stattdessen der Arbeitnehmer seinen Verzicht schriftlich erteilt hat und diese Er-

klärung zum Lohnkonto genommen worden ist. 

Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist nicht in der Lohnsteuerbescheini-

gung (§ 41b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG) anzugeben. 

Die steuerfrei belassenen Lohnteile dürfen im Rahmen der Einkommensteuerver-

anlagung nicht als Spende berücksichtigt werden. 

4.5. Aufwendungen für existenziell notwendige Gegenstände (Wohnung, Hausrat, 

Kleidung) als außergewöhnliche Belastungen 

Aufwendungen für die Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung und für 

die Beseitigung von Schäden an der eigengenutzten Wohnung im eigenen Haus 

können im Rahmen von R 33.2 EStR als außergewöhnliche Belastung berücksich-

tigt werden. 

4.6. Freibetrag beim Lohnsteuerabzug 

Die nach Tz. 4.5 als außergewöhnliche Belastungen abziehbaren Aufwendungen 

können gemäß § 39a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 39a Abs. 2 Satz 4 

EStG als ein vom Arbeitslohn abzuziehender Freibetrag (Lohnsteuerabzugsmerk-

mal) berücksichtigt werden. 

5. Grundsteuer 

Die Voraussetzungen für einen Erlass der Grundsteuer wegen wesentlicher Er-

tragsminderung sind in § 33 GrStG geregelt. Entsprechende Erlassanträge sind 
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innerhalb der Antragsfrist des § 34 Abs. 2 GrStG an die Gemeinden (Abschn. 2 

GrStR) zu richten. 

6. Gewerbesteuer 

Erlass- und Stundungsanträge zur Gewerbesteuer sind an die Gemeinden (§ 1 

GewStG und R 1.2 GewStR) zu richten. 

Der Erlass ergeht im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen. Der Erlass 

wird auf der Internetseite des Finanzministeriums veröffentlicht. Eine entsprechende 

Pressemitteilung wird herausgegeben. 

Ich bitte, die Finanzämter hiervon zu unterrichten. 

Im Auftrag 

Hüdepohl 


